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ebenso als „Nachlässigkeit" bezeichnen wie das Verhalten der
Arbeiter in Bhopal: „ B7> /zaLe« äü? Me/a//LeM7/er z«?«?e/- «?/7

.S/?/7z/?acL<?« geö/j'ne/. Unsere Overa//s wnä «wer ganzer Rärper
waren vo// gespritzt davon. B7r äac/z/e« ans «z'c/z/s äaLez, es

praAt/scA wie 0/ zz? AeAande/n. L>/e Lzrnza Aat ans n/e gewarnt.
£rst a/s e/n kertraaensmann e/nnta/ in eine/n tnediziniscAen
Lex/Lo« die 5edeatang von ACT? nacAscA/ag, er/aAren wir,
wo/nit wir eigent/icA Aantierten. " In gleicher Weise mußten
Arbeiter von Merck, Sharp und Domhe's in Tipperary (Ir-
land) gegenüber durch einen Umweltskandal aufgebrachten
Bauern zugeben, daß sie praktisch nichts über die Stoffe wüß-
ten, mit denen sie arbeiten. (Trotzdem konnte das Merck-
Management bei der späteren Gerichtsverhandlung ihre Infor-
mationsblätter vorweisen und behaupten, daß jeder Arbeiter
sie zur Hand hätte.)

„In Deutschland nicht möglich"

Daß auch die deutsche chemische Industrie das gleiche
Erklärungsmuster wie Union Carbide anbietet, zeigt der
Festvortrag zum 100jährigen Bestehen der Berufsgenos-
senschaft der chemischen Industrie am 5. Juni 1985 von
Prof. Dr. Dr. Heinz A. Staab, Präsident der Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. und
Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker:

BT«« weiter aar dew zw/ze/V AedaaerA'eAen .yeAwe-
re« Un/a// a«? /«ä/sc/ze« AAopa/ vera//ge«?e/«ernä die

ScAA</?/o/ger««g gezoge« wird, die CAewie «zafe äe«? Me«-
sc/ze« ei« ««vera«?wort/icAe.y R/s/Lo zw, da«« «ta/? ma«
dara« eri««er«, da/i R/s/Aro a/s das /VodwA/ aas der Sc/za-

deasgrojße und der B^aArscAein/icAAeit des £i«/ri/ts dieses
.S'eAaden.y äe/zn/er? ist. £7n R/sz'Lo kann a/so Aei geringer
.S'eAadensgrö/Se and einer AoAen £7«/ri/rywaArscAe/niieAAeit
groß trerden; es La«« anderersei/s trotz seAr großen Sc/za-

denpotentia/s Aei ei«er ex/rezn geringe« £intrittswaAr.yeAe;n-
/icAAeit verscAw/'«de«d L/e/n gegenüber anderen a//gewei«
aAzeptierte« FeAensr/siAe« sei«. WaeA ai/et«, was aas zaver-
/ässtge« Çue//en äAer die t/rsacAe« vo« ßAopa/ AeAannt ge-
worden ist, ist ««Aezwei/e/Aar, äaß anter unseren persone/-
/en, tecAniseAen und VieAerAeits-ßedingangen die Finttrtts-
wa/zrsc/?e/«//c/?Lez7 eines ana/oge« Un/a/A /« unserer A (du-

Strie ganz aaße/oz-äenz/zc/z A/ei« ist. £s ist daAer gäni/zc/z
unvertretAar, aus den? Ung/ücL von AAopa/ aAzu/eiten, äaß
die cAen?/'scAe /«dustrie die MenscAe« in unseren? Lande
einer ä/zn/zc/ze« G'e/dArdung aassetze, zl//erä/«g.Y wird die
cAetniscAe industrie der entwicAe/ten Länder aus der L"ata-
stropAe von 5Aopa/ die Ronse<7«e«z zieAen müssen, nocA

sorg/a/tiger zu prü/e«, inwieweit sie es verantworten Aann,
in weniger entivieAe/ten Ländern AocAentwicAe/te LecAno-

/ogien einzusetzen, denen aufgrund der gegeAenen Umstände
weder die MenscAe« nocA die tecAniseAen StruAture« ge-
wac/zse« sind. f...)"

[aus: gewerkschaftliche umschau No 5/6, 1985

dokumentation S. VII]

Wir sehen jetzt, daß sowohl in den Metropolen als auch in
der Peripherie eine ähnliche Gleichgültigkeit gegenüber den
Gefahren besteht - nein, besser gesagt - erzeugt wird. Wenn
westliche Zeitungen also von der Notwendigkeit einer Erzie-
hung der gleichgültigen indischen Arbeiter und Bevölkerung
schreiben, dann sollten sie diese lieber in ihrem eigenen Land
fordern. Die Schwierigkeit, Information über giftige Indu-
Strien zu bekommen, wird möglicherweise in den „entwickel-
ten" und den „unterentwickelten" Ländern gleichermaßen ein
neues Kampffeld werden. Vergeblich verschleiert das Gift-
kapital seine Verantwortung hinter rassistischen Erklärungen
für das Bhopal-Massaker.

Explosions-
gefährlich

Schützen uns die

Grenzwerte-
/AI/.CI1U

oderwerden die
Grenzwerte geschützt?

Konzepte im Arbeitsschutz
Fast überall gilt dasselbe Konzept im Arbeits-
stoffschutz: ein Konzept maximal erlaubter
Konzentrationen. Die Probleme gesundheitsge-
fährdender Stoffe und ihre Lösung in einem
Grenzwertkonzept sind so selbstverständlich
miteinander verknüpft, daß die daraus resultie-
rende Praxis nicht mehr als eine bestimmte
Art und Weise des Schutzes vor gefährlichen
Arbeitsstoffen erscheint, sondern als einzig
mögliche.
Barbara Nemitz, Betriebsärztin und Mitarbeite-
ring in der Frauenredaktion der Zeitschrift
„Argument", stellt diese Selbstverständlichkeit
in Frage.
Der Artikel ist eine überarbeitete Fassung eines
Vortrages, den die Autorin auf dem „Entgif-
tungskongreß" der GRÜNEN im November 1985
hielt.

von Barbara Nemitz

Arbeitsstoffe sind nicht „an sich" - als Substanz - gefähr-
lieh oder ungefährlich. Ein Vergleich mit Infektionserre-

gern soll das verdeutlichen. Das bloße Vorhandensein von
Bakterien, Viren oder Pilzen in der Umgebung oder sogar im
menschlichen Körper reicht nicht aus, um die Krankheit her-
vorzurufen. Es bedarf offenbar noch weiterer Bedingungen.
Wie bestimmend diese sein können, zeigt der umgekehrte Fall,
bei dem „an sich" harmlose Erreger infolge einer Abwehr-
schwäche schwere Krankheiten hervorrufen. Die Erreger als

solche sind also nur eine notwendige Voraussetzung - keine

Tuberkulose ohne Tuberkelbakterien -, nicht aber eine
hinreichende.
Dementsprechend genügt es nicht, giftig als eine bestimmte
Substanzeigenschaft zu sehen. Die Giftigkeit ist vielmehr der
Effekt verschiedener Bedingungen, unter denen eine Substanz
erst giftig wird, ihre giftigen Eigenschaften entfaltet. Es muß
daher bei allen Substanzen gefragt werden, unter welchen Um-
ständen sie gefährlich werden können. Statt einer bloßen Gift-
künde brauchen wir eine Vergiftungslehre, die den Wirkungs-
Zusammenhang der verschiedenen Bedingungen erfaßt:
— Bedingungen der inneren Natur (Stoffwechsel der Sub-

stanzen, krankhafte Beeinträchtigungen durch ererbte
oder erworbene Vorschädigungen, physiologische Emp-
findlichkeitkeitsunterschiede nach Alter, Geschlecht, Er-
nährungslage, individueller Konstitution usw.),

— Bedingungen der äußeren Natur (mangelnde Abbaumög-
lichkeiten, Anreicherung in der Nahrungskette usw.),

— Bedingungen der Produktion (Wechselwirkungen der ver-
schiedenen chemischen und physikalischen Arbeitsbedin-
gungen, potentielle Katastrophen usw.).

Um die möglichen Risiken beurteilen und vermeiden zu kön-
nen, brauchen wir ein Wissen um diese biologischen, ökologi-
sehen, produktionstechnischen und gesellschaftlichen Bedin-
gungen, unter denen Arbeitsstoffe gefährlich werden können.
Diese Bedingungen werden in der Produktion in einer be-
stimmten Weise hergestellt und angeordnet. Die Arbeitenden
sind nicht nur in dieses „produktive Arrangement" hineinge-
stellt, sie stellen es - produzierend - auch selber her. Damit sie

wissen, was sie tun, brauchen sie Kenntnisse im Sinne einer
Verwissenschaftlichung ihres Produktionswissens. Denn viele
Gefahren existieren nur der Möglichkeit nach.
Dies gilt z.B. für die hochautomatisierte chemische Industrie.
Statt in Hör-, Sicht- und Reichweite der Maschinen selber
unter Hitze, Staub, Lärm und Gestank zu leiden, sitzen Arbei-
ter fernab in klimatisierten Meßwarten und kontrollieren che-
mische Umsetzungen in geschlossenen Kreisläufen. Auch zei-

gen sich bei vollautomatischen Prozessen Gefährdungen nicht
durch faktische Konzentrationserhöhungen in der Luft (dann
ist es meist schon zu spät), die unmittelbar sinnlich oder mit
durch Meßinstrumente geschärften Sinnen wahrnehmbar sind.
Sie erscheinen zunächst nur als mögliche Entgleisungen der
Prozesse. Welches Wissen aber gebraucht wird, um aus den
Signalen in der Meßwarte auf drohende Gefahren zu schließen
und sie zu verhindern, ist erst in Ansätzen erforscht. Es wird
ein Wissen um die Bedingungen der Gefahr sein müssen.
Diese Überlegungen haben eine praktische Bedeutung: Aus
der Katastrophe von Seveso zog die Bundesregierung 1980 die
Konsequenz und erließ eine Störfallverordnung. Aber sowohl
im Gesetzestext als auch in den Kritiken daran bleibt der Blick
auf Technik und Stoffe reduziert. Er übersieht die Störungs-
Prävention als eine Tätigkeit derer, die die Anlagen fahren'.
„Übersehen" werden damit auch die notwendigen Vorausset-
zungen ihres Tätigwerdens, nämlich umfassendere Qualifizie-
rung und Mitbestimmung.

Die Konzeption der Maximalen
Arbeitsplatzkonzentration (MAK)

Im Zentrum des Arbeitsschutzes gegenüber Stoffgefahren
steht aber nicht ein Konzept der Wirkungszusammenhänge,
sondern ein Grenzwertkonzept, das auf der Vorstellung unge-
fährlicher Dosen beruht: je größer die Dosis, desto größer die

Wirkung und umgekehrt, bis hin zu einer wirkungsfreien
Dosis bzw. Konzentration (Dosis Konzentration x Einwir-
kungszeit). Daß es tatsächlich eine untere Schwelle gibt, wird
theoretisch so begründet: Entweder wird der Schadstoff
schneller ausgeschieden oder entgiftet als aufgenommen oder
die biologischen Veränderungen werden schneller zurückge-
bildet, als sie entstehen."

Auf diesen Überlegungen basieren die sogenannten MAK-
Werte: „De?- M/4A-BT/7 »7 ä/e /zoc/zs/zw/äss/ge Ronze«/ra/zon
eines /I rLet/ss/Oj^es a/s Gas, Damp/oäer Sc/zweLsroj/?n äer Lzz/Z

an? /)/7zez7.yp/a/z, ä/e «ac/z äe«? gegenwärtige« S/anä äer Ren«/-
n/s awe/? Le? wz'eäer/zo//er t/nä /ang/rzs/zger, /« äer Rege/ /äg/zc/z

8-.s7ü«ä/ger £xpos/7zo«, y'eäoc/z Lez £7n/za//z?«g e/ner äzzrc/zsc/z«z7/-

//c/ze« BrLe/7sze/7 von 70 S/zznäe« (in L/er.ve/?/e/?/Le/rz'eLe« 72
S/zznäen /e BTc/ze ?«? Dzzrc/zsc/z«z7z von v/er azz/e/nanäe/b/gen-
äen BTc/zen) im allgemeinen ä/e Gesz/nä/zezY äer Resc/zä/izg/e«
n/e/?/ Z>ee/«/räc/z/zg? anä ä/ese n/e/?/ i?nangen?e.y.yen Le/äs/zg/. "

(DFG Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher
Arbeitsstoffe 1984, S. 7, Hervorhebung B.N.)

Die MAK-Werte werden von dieser Senatskommission der
Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 1958 aufgestellt und
jährlich in der MAK-Liste veröffentlicht. Sie umfaßt inzwi-
sehen ca. 400 Stoffe von insgesamt etwa 60000, die am Ar-
beitsplatz verwendet werden. Die Grenzwerte werden erarbei-
tet aufgrund von Erfahrungen beim Menschen, aufgrund von
Tierversuchen und durch Analogieschlüsse auf der Basis ande-

rer theoretischer Überlegungen. Laut Senatskommission
haben „D/a/zrange'« äe/n? Me«.vc/?e« Le/ äer Aewr/e/Yz/ng gn/nä-
sä?z//c/z Lo/rang". Aber es fehlt gerade an epidemiologischen
Untersuchungen. Und daß einmal aufgestellte Grenzwerte
keine Sicherheit versprechen können, wird bereits daraus er-
sichtlich, daß sie im Laufe der Jahre fast immer nach unten
korrigiert werden mußten.

Schranken der MAK-Konzepfion

Die Vorstellung, nur die Dosis mache das Gift, und mithin
die theoretische Annahme und praktische Aufstellung unge-
fährlicher Schwellenwerte MAK-Werte, läßt sich keineswegs
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so verallgemeinern, wie es diesem Konzept nach den Anschein
hat. Es stößt in verschiedener Hinsicht auf seine Grenzen:

Erstens gibt es keine ungefährlichen Schwellenkonzentra-
tionen für die allergieauslösende und krebserzeugende Wir-
kung von Stoffen. Daher werden auch keine MAK-Werte für
bekannte Karzinogene aufgestellt', und generell wird darauf
verwiesen, daß die Einhaltung von MAK-Werten keine
Sicherheit vor allergischen Reaktionen bietet.

Zweitens wird die Geltung von MAK-Werten ausdrücklich
eingeschränkt: Sie können kaum die unterschiedliche Emp-
Endlichkeit der arbeitenden Menschen berücksichtigen
(Schwangere, Alte, Vorgeschädigte, Sie abstrahieren von
den konkreten Arbeitsumständen. So können auch bei niedri-

gen Schadstoffkonzentrationen, weit unterhalb der MAK-
Werte, gefährlich hohe Mengen aufgenommen werden, falls
beispielsweise wie bei körperlicher Schwerarbeit verstärkt
geatmet wird. Außerdem gelten die Grenzwerte grundsätzlich
nur für die reinen Stoffe, nicht für Gemische oder nachein-
ander erfolgende Einwirkungen. Die MAK-Werte sind

empirisch gewonnene Mittelwerte. Daher lassen sich keine

ungefährlichen Zeiten oder Konzentrationen für eine kurz-
fristige Überschreitung der Werte angeben.

Kurz: Innerhalb des Schwellenwertkonzeptes sind keinerlei
Berechnungen oder Berücksichtigungen weiterer Giftbedin-
gungen erlaubt. Dies ist ebenso theoretisch konsequent -
Wirkungsbedingungen, von denen bei der Aufstellung und
Erarbeitung der MAK-Werte abgesehen wurde, können auch
nicht nachträglich in das Konzept eingeführt werden - wie in
der Realität unpraktisch.

Und drittens wird die Aufstellung von MAK-Werten ange-
sichts wachsender biologischer und ökologischer Kenntnisse
immer problematischer: Wenn nicht nur stoffspezifische,
sondern eher uncharakteristische Schäden wie Beeinträchti-

gung des allgemeinen Gesundheitszustandes, der Anfälligkeit
gegenüber anderen Leiden o.ä. berücksichtigt werden sollen -
aus welchen Versuchen und Beobachtungen könnte geschlos-

/VM/C-Werfe Überschriften?

sen werden, daß solche Effekte unterhalb einer bestimmten
Konzentration nicht mehr auftreten? Wenn nicht nur akute,
sondern auch chronische Schäden berücksichtigt werden
sollen, mit welcher Methode wären sie sicher zu erfassen?
Wenn es keine scharfe Grenze zwischen krank und gesund
gibt, sondern eine Grauzone von Befindlichkeitsstörungen,
Anpassungsreaktionen und Regulationsstörungen, woher
dann die Kriterien für eine unterschwellige Dosis nehmen?
Wenn die Unterschiede zwischen Schadstoffbelastungen in der
Durchschnittsbevölkerung und der am Arbeitsplatz immer
geringer werden (z.B. Bleigehalt im Blut), an welcher Normali-
tät soll man sich orientieren? Wenn das, was als akzeptable
bzw. nicht akzeptable Schadstoffwirkung betrachtet wird,
auch eine Frage des Standpunktes und der kulturellen
Ansprüche ist, wie sollen diese in den MAK-Werten erfaßt
werden?

Die Normalität als Sonderfall

Die MAK-Werte abstrahieren also von allen konkreten
Wirkungszusammenhängen. Damit haben sich die Verhält-
nisse verkehrt: Die normalen Produktionsbedingungen er-
scheinen im Grenzwertkonzept als Ausnahmen, denen durch
lauter Sonderlösungen Rechnung getragen werden muß. Son-
derwerte für Schwangere, für hohe Kurzzeitbelastungen und
für krebserzeugende Arbeitsstoffe sind der Versuch einer

nachträglichen Berücksichtigung der realen Probleme - sie

wirken wie Zugeständnisse an Abweichungen vom Normalen,
obwohl hierin doch gerade die alltäglichen komplexen Wir-
kungszusammenhänge deutlich werden.

Diese paradoxe Situation zwingt eigentlich zum Überden-
ken des Grenzwertkonzeptes. Stattdessen sollen diese realen

Bedingungen durch weitere Grenzwerte in den Griff genom-
men werden: So wurden für krebserzeugende Arbeitsstoffe,
für die keine MAK-Werte festgelegt werden konnten, da es

keine unbedenkliche Schwelle gibt, sog. Technische Richtkon-
zentrationen, TRK-Werte, eingeführt. „Dz'e 7ec'A/zz'sz'Ae/z Rz'cAz-

Ao/zzeAzraZzozzezz orzezz/zere/z .«LA an z/e« recA«z'.rcAezz GegeAezz-

Aez'Ze« w/zz/ a« z/ezz Mzg/zcAAezZezz z/er ZecAzz/scAezz ßra/zAy/axe

f.. J. Z)a Aez ßzzzAa/Zazzg z/er 7eeA«z'.scAe« ßzcArAo/zze/ztraZza/z z/a.v

ßz'.yz'Ao ez'zzer ßeez«ZrzzcA Zzgw/zg z/er Geyzazz/Aez'Z zzz'cAz vo/ßränz/zg

aw.vzzz.scAA'cjÖc« Az, ,«>zz/ z/arcA /orZgeseZzZe EerAesserw/zg z/er

ZecAzzz.vcAe« GegeAezz Aez'Zezz zzzzz/ z/er ZecAw'.vz'Ae« ScAaZz/zzajßwaA-

me« A'wzzewZraZ/oae« awzwsZreAe/z, z/z'e wzzzg/z'cAsZ vvez'Z a«ZerA«/A

z/er ZecAnz'scAe« ßzcAzAozzze/zZraZz'ozzezz /z'egezz. f.../ (DFG
Senatskommission 1984, S. 62)

In der Praxis werden die TRK-Werte aber wie MAK-Werte
gehandhabt. Der Bezug auf das technisch Machbare bewirkt,
daß die TRK-Werte von den vorfindlichen technischen (und
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das heißt auch ökonomischen) Möglichkeiten abhängig
gemacht werden. Und gerade für die TRK-Werte liegen jetzt
Kurzzeitwerte vor: Die Konzentration für den Zeitraum einer
Stunde darf das Dreifache des TRK-Wertes annehmen. Wenn
schon mit MAK-Werten keine Hochrechnungen vorgenom-
men werden dürfen, warum dann ausgerechnet mit TRK-
Werten, in deren Definition sogar steht, daß sie unterschritten
werden sollen?

1981 kündigte die Senatskommission der DFG an, daß nun
auch besondere Grenzwerte für Schwangere aufgestellt wer-
den sollen, da die Einhaltung der MAK-Werte „<?<?« .s/c/iere«

Sc/wfz ife «ngeForcne« f.. wc/tf /« y'crfem Fa// gcwä/ir-
/ewtef". (Senatskommission der DFG 1981, S. 7) Mit dersel-
ben Begründung könnte man nun auch für ältere Arbeitneh-
mer, langsam oder schneller atmende oder solche, deren Stoff-
Wechsel langsam oder schneller abläuft, besondere Grenzwerte
aufstellen. Ein Faß ohne Boden tut sich auf, will man den
Schutz ernstnehmen und zugleich am Grenzwertkonzept fest-
halten.

Voraussetzung für Verbesserungen im Arbeitsschutz ist, daß
Arbeit und Arbeitende überhaupt auf mögliche Gefährdungen
hin untersucht werden. Nach der bisher geltenden Verordnung
für gefährliche Arbeitsstoffe ist die Meß- und Untersuchungs-
pflicht eng an den Begriff der „Einwirkung" gekoppelt (in der
neuen Gefahrstoff-Verordnung heißt es „Auslöseschwelle").
Wann aber liegt eine Einwirkung vor? Es müßten branchen-,
Verfahrens- und tätigkeitsbezogene Kriterien entwickelt wer-
den, um gefahrlose von risikoreichen Umgangsformen zu
unterscheiden. Stattdessen wurde wieder zum Grenzwert ge-
griffen. Die Berufsgenossenschaften schlagen vor, daß eine

Einwirkung dann nicht anzunehmen sei, wenn die MAK-
Werte unterschritten sind. Damit soll der Kreis der Vorsorge-
untersuchungsberechtigten eingegrenzt werden." Folge ist
aber, daß man nicht mehr nachprüfen kann, ob die Einhai-
tung der Grenzwerte tatsächlich schützt: Die Katze beißt sich
in den Schwanz.

Der Ausweg: Individualisierung

War meine Kritik an der Grenzwertkonzeption, daß sie von
den Gefährdungsbedingungen abstrahiert, statt diese zu ana-
lysieren und Kriterien der Beurteilung zu entwickeln, so wer-
den ihre Beschränkungen von der offiziellen Arbeitsschutz-
Politik natürlich auch gesehen, aber umgekehrt interpretiert:
Aus den MAK-Werten sei nicht herzuleiten, „we/cAc GesiW-
Ac//.yr«7Fe« /mwFref /'m Einzelfall verWe/Fe« ".

*

Zu berücksichtigen seien daher individuelle Besonderheiten,
z.B. gesundheitliche Vorschäden, Atemminutenvolumen,
Wechselwirkung mit persönlichen Belastungen durch Arznei-
mittel oder Umweltstoffe am Wohnort, Stoffwechseleigen-
Schäften, persönliche Hygiene am Arbeitsplatz etc. Die All-
gemeinheit dieser „Besonderheiten" gerät nun umgekehrt als

Besonderheit von etwas Allgemeinem ins Blickfeld.
Am Begriff „Einzelfall" wird eine Umdeutung vorgenom-

men: Er suggeriert, daß es sich um etwas Individuelles, vom
Allgemeinen, für das die MAK-Werte angeblich gelten, Ab-
weichendes handele, statt um das allgemeine Problem leben-
diger Wirkungszusammenhänge. Der so begriffene „Einzel-
fall" begründet das Konzept der Biologischen Arbeitsstofftole-
ranzwerte (BAT-Werte). Die Vielzahl sogenannter Randbedin-
gungen soll als Summationsbild anhand geeigneter Werte, z.B.
•m Blut oder im Urin, erfaßt werden. Aber auch hier folgen die

Einschränkungen auf dem Fuße: Sie gelten nur für Gesunde,
ihre Einhaltung gibt keine Sicherheit für allergische Reaktio-
nen, es gibt keine BAT-Werte für krebserzeugende Stoffe und
sie gelten auch nicht für Gemische.

Erst recht erfassen sie nicht die ökologischen und produk-
tionstechnischen Bedingungen des Giftigwerdens. Sie sind
damit keine Hilfe für das Begreifen der gefährlichen Bedin-
gungen und damit auch keine Hilfe für das Eingreifen in diese

Bedingungen. Sie erlauben bestenfalls, gefährdete Individuen
aus ihrer, allerdings unbegriffenen, Umgebung herauszuholen.

Statt der Verinnerlichung, d.h. Verlagerung eines Wirkungs-
Zusammenhangs in einzelne Individuen und seiner schein-
baren Erfassung durch einen Grenzwert, brauchen wir eine
Veräußerlichung, d.h. Kriterien, die die Gefährlichkeit eines

Produktionsarrangements erkennen lassen und damit den
Betroffenen und den Arbeitsschutzexperten Eingriffshinweise
geben.
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Überwindung des Grenzwerfkonzeptes

Es gibt viel Kritik von links an den Grenzwerten, stets mit
dem Vorwurf, daß sie den Schutz, den sie versprechen, nicht
hielten. Aber akzeptiert eine solche Kritik - die nach besseren

Grenzwerten ruft unter der Vorstellung, daß anständige Poli-
tiker und saubere Wissenschaftler doch sichere Grenzwerte
aufstellen können müßten - nicht andererseits das Konzept
„Stoffschutz durch Grenzwerte"? Auch wenn die Forderungen
nach einem Ausbau des Grenzwertsystems (z.B. auch für
Stoffgemische) mit Forderungen nach seiner Demokratisie-
rung, was das Aufstellen der Werte und die Kontrolle ihrer
Einhaltung angeht, verbunden werden, habe ich Bedenken.
Werden hier nicht an Grenzwerte Anforderungen gestellt, die
sie der Form nach nicht einhalten können? An den falschen
Abstraktionen kann auch eine Demokratisierung nichts än-
dern.

HOCHWIKKSAMf

SCHUTZAN ZUOt
HAtSMASKtN



30 WECHSELWIRKUNG Nr. 29, Mai '86

Die Lage ist politisch verzwickt, denn die Berufung auf „die
Wissenschaft" spielt in den offiziellen Arbeitsschutzgremien
eine dubiose Rolle. Ich will zeigen, inwiefern sie meinen „wis-
senschaftlichen Bedenken" entgegengesetzt ist. In solchen
Ausschüssen findet immer wieder dasselbe Spiel statt: Wo eine

Regelung im Arbeitsstoffschutz dringend nötig wäre (z.B. hin-
sichtlich der Bewertung von Gemischen), wird eine Ablehnung
der Berechnung von Gemischen mit wissenschaftlicher
Lauterkeit begründet'. Und jene, die so etwas aus der Not
heraus fordern, werden als „Politische" disqualifiziert.

Es stimmt zwar, daß Berechnungen mit MAK-Werten
wissenschaftlich fragwürdig sind, aber doch nur, weil die
MAK-Werte selbst aufgrund ihrer Abstraktionen fragwürdig
sind. So kommt es, daß die, die am reinen, unverwässerten
MAK-Konzept festhalten, wissenschaftlich erscheinen gegen-
über jenen, die es mit im Rahmen des Konzepts unwissen-
schaftlichen Erweiterungen verschmutzen wollen. Aber die
offiziellen Verteidiger des Konzepts sind keine Wissenschaft-
1er, wenn sie sich nicht den praktisch drängenden Fragen stel-
len und kein wissenschaftlich begründetes Konzept zu deren

Lösung entwickeln. Damit wir uns nicht aus praktischer Ver-
zweiflung auf die Seite der Nicht-Wissenschaft drängen lassen,
halte ich die Diskussion um das Grenzwertkonzept für so

wichtig. Der wissenschaftlich-politische Angriff muß diesem
Rahmen gelten. Wir müssen die Aufgaben der Wissenschaft
formulieren!

Hierbei halte ich mein Vorgehen der Formanalyse für hilf-
reich. Es waren zwei Schritte: Als erstes fragte ich, welches
Problem eigentlich zu lösen ist. Dabei zeigte sich, daß Begriffe
wie „gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe" unzulänglich sind,
weil hierdurch die Probleme in der Substanz und nicht in den

Wirkungsbedingungen gesucht werden. Als zweites versuchte
ich zu zeigen, daß diesem Substantialismus dann die Form der
Lösung des Problems entspricht, nämlich in Gestalt von
Grenzwerten, die von allen Wirkungsbedingungen abstrahie-
ren.

Praktische Verwissenschaftlichung
einer unpraktischen Theorie

Eine betriebliche Arbeitsschutzpraxis wäre aber schlecht
beraten, wenn sie auf die Nutzung der vorhandenen Grenz-
werte verzichtete. Wie aber kann man einen Arbeitsschutz, der
auf Einhaltung und Unterschreitung der Grenzwerte drängt,
so betreiben, daß diese Bedingungen, von denen theoretisch
abstrahiert wurde, in der Praxis wieder analysiert und berück-
sichtigt werden?

Allgemein gesagt dadurch, daß die Gefährdungsbedingun-
gen selber Thema einer Aktion „Einhaltung bzw. Unterschrei-

tung der Grenzwerte" werden. Die Messungen abstrahieren ja
häufig ein weiteres Mal von den konkreten Arbeitsbedingun-
gen, indem irgendwann und irgendwo gemessen wird. Meß-
aktivitäten könnten also zu Aktionen ausgebaut werden, in
welchen die Erfahrungen der Arbeitenden über kritische
Punkte, kritische Zeiten und risikoreiche Bedingungen erfragt
und genutzt werden.

Häufig bekommen Betriebsärzte oder Betriebsräte, die auf-

grund bestimmter Bedenken Messungen veranlaßten, als Er-
gebnis zu hören: „/)/<? G><?«zvvcr/e j/'wt? «z'c/tf «fterscAnftoi/"
Was besagt das, sind damit ihre berechtigten Zweifel, die sie

durch das Studium der Arbeitsbedingungen bekamen, vom
Tisch? Können sie jetzt beruhigt sein? Zunächst besagt das gar
nichts, denn die Meßwerte müssen erst durch einen
fwngsp/ßrt zum Sprechen gebracht werden, d.h. in ein Beurtei-
lungskonzept, welches Kriterien enthält, ab wann was wie als

beunruhigend zu werten ist, eingespeist werden. So kann z.B.

der Befund, daß sich ein Trend zur Erhöhung der Konzentra-

tionen abzeichnet, bereits Gegenmaßnahmen des Arbeits-
Schutzes veranlassen. Die Tatsache, daß die Meß- und Aus-
wertungsmethoden international umstritten sind, zeigt, daß
man um sie streiten kann. Besonders wichtig scheint mir die
Herstellung einer inner- oder gar überbetrieblichen Öffent-
lichkeit.

Thiemeke " macht deutlich, wie ein zunächst vielleicht nur
punktuell geäußertes Interesse an besserem Schutz vor gefähr-
liehen Arbeitsstoffen zu einer „Schadstoff-Aktion" ausgebaut
werden kann, die gewissermaßen alles ins Rollen bringt: die
notwendigen Bedürfnisse nach Kooperation verschiedener be-
trieblicher Gruppen schafft, die Erforschung der Arbeitsvor-
gänge und der in ihnen steckenden möglichen Risiken voran-
treibt (Erfassung der Unregelmäßigkeiten, der Betriebsstö-

rungen, Reparaturen usw., laut Thiemeke steckt der Teufel im
Detail), einen Bedarf an Wissensvermittlung/Schulung er-

zeugt, Betriebsarzt und Betriebsrat mit strategischen Aufga-
ben versorgt, den Unternehmer unter Zugzwang setzt etc. Es

ist, als würden im Zuge der Lösung der Probleme zugleich die
Bedingungen zu ihrer jetzigen und künftigen Lösung mitent-
wickelt.

Das Grenzwertkonzept ist ein Arbeitsschutzkonzept, wel-
ches völlig ohne die Beteiligten, die Arbeitenden, auskommt -
der theoretischen Abstraktion entspricht die praktische. Jeder
Versuch, die Schwächen des Konzeptes zu beseitigen - die ver-
schiedenen Wirkungsbedingungen und das heißt die Tätigkeit
der Arbeitenden und ihre verschiedenen Körper zum Aus-
gangspunkt zu machen, statt von ihnen abzusehen - wäre zu-
gleich darauf angewiesen, einen „aktiven Arbeitsschutz von
unten" zu entwickeln. Wo keine abstrakten Grenzwerte mehr
„halt" rufen, müssen die Arbeitenden dies selbst tun. Dies setzt

voraus, daß sie diese Gefährdungsmöglichkeiten kollektiv stu-
dieren und beseitigen können.
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